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8. Und zum Schluss: "Die Swissair fliegt wieder" 
So titelt die NZZ vom 2. Dezember 2011. Das mag überraschen, doch rechtlich ist 
dies absolut notwendig. Die Swiss hat aus dem Nachlass der Swissair die Marke 
"Swissair" für 7 Millionen Franken  erworben. Der Markeninhaber muss die Marke 
kommerziell einsetzen, andernfalls er seine Rechte verliert. Und dann könnte eine x-
beliebige Person den Namen "Swissair" nutzen. Dem ist nun Swiss zuvorgekommen, 
indem eine Flugzeug der Motorfluggruppe Zürich mit dem entsprechenden Logo aus-
gestattet wurde und kommerzielle Flüge durchgeführt werden. Auch Crossair wird 
nicht untergehen. Eine Cessna C-172 fliegt mit dem Crossair-Logo. 
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